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 Veröffentlicht am 22.08.1995

Norm

FinStrG §8 Abs1

Rechtssatz

Der erforderliche Vorsatz muß vor oder spätestens bei der Tatausführung vorhanden sein; ein erst nach Vollendung

der Tat gefaßter Vorsatz (dolus superveniens) genügt - auch im Fall nachträglicher Billigung eines zunächst fahrlässig

herbeigeführten Erfolges - nicht.
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